
WAS BLEIBT GLEICH?
∞ 	Haushalte zahlen je nach Personenzahl eine 
	 Jahresgrundgebühr.
∞ 	Die Restabfalltonne wird weiterhin nach der Anzahl 	
	 der Leerungen berechnet, jährlich mind. 6-mal.
∞ 	Einpersonenhaushalte können die Mindest-
	 leerungsanzahl auf 3 Leerungen senken.
∞	 Die Biotonne wird jährlich abgerechnet, Leerung 		
	 alle 2 Wochen und die Behältergebühr bleibt un-		
	 verändert.

FAZIT: ALLE LEISTUNGEN BLEIBEN.

WIE VIEL KOSTET WAS?
Jahresgebühr pro Haushalt 

73,80 €		   118,20 €		  139,56 €

Jahresgebühr Gewerbebetrieb 
und sonstige Einrichtungen
147,84 €

Unselbständige Niederlassung/Filiale
73,80 €

Gebühren für die Restabfalltonne pro Leerung

 4,44 €	       	     8,88 €	   	     17,76 €

Behältergebühr Bioabfalltonnen pro Jahr

 41,52 €	            72,24 €		      108,36 €

Sonstiges
Behältertausch-Gebühr					    15,00 €
Zusätzliche Wertstofftonne					    25,00 €
Restabfallsack für neu Zugezogene			  4,60 €
Standardservice Sperrmüll (bis 3 m3) 		 45,00 €
Standardservice Altholz (bis 3 m3) 	  		 20,00 €

WELCHE LEISTUNGEN 
BEKOMME ICH VON 
DER ABFALLWIRT-
SCHAFT?
KOMFORTABLES HOL- UND BRINGSYSTEM
∞ 	Die Abfallwirtschaft hat das auf die Erfordernisse 	
	 im Kreis Calw angepasste Holsystem in den ver-
	 gangenen Jahren kontinuierlich optimiert.

∞	 Ergänzend zum Holsystem können die Bürger 	
	 ihre nach Abfallarten getrennten Abfälle bis zu 	
	 gewissen Mengenobergrenzen auch kosten-	
	 günstig oder sogar kostenfrei an den Entsor-	
	 gungsanlagen bzw. Recyclinghöfen abliefern.

∞	 Die Restabfallsammlung, die über schwarze 	
	 und mit Chip versehene Behälter mit Sammel-
	 volumen von 60, 120 und 240 Litern erfolgt, 
	 findet im vierwöchentlichen Rhythmus statt. 
	
∞	 Alle zwei Wochen werden die mit Bioabfällen 	
	 gefüllten braunen Tonnen geleert. 

∞	 Papierabfälle werden alle vier und Glas wird  
	 alle acht Wochen abgeholt.

∞	 Das Holsystem bei den Glasabfällen wird ergänzt
	 durch rund 75 Standorte von Depotcontainern.

∞	 Einmal jährlich findet eine Straßensammlung
	 von Schrottabfällen statt. 
	
∞	 Altkleider können auf allen Recyclinghöfen und 
	 Entsorgungsanlagen abgegeben werden, zu-	
	 dem sind auch an vielen Glascontainerstand-
	 orten Altkleidercontainer aufgestellt.

∞	 Sperrmüll und Altholz werden gebührenpflichtig 	
	 auf Abruf abgeholt. Selbstverständlich können 
	 diese Abfälle auch direkt an den Recyclinghöfen 	
	 angeliefert werden. 

∞	 Problemstoffsammlungen führt die Abfallwirt-
	 schaft zweimal jährlich mittels Schadstoffmobil 	
	 in vielen Gemeinden durch. Zusätzlich werden 	
	 acht Termine auf den Entsorgungsanlagen 
	 Simmozheim, Walddorf und Oberhaugstett 	
	 sowie beim Recyclinghof Nagold angeboten.

DIE ABFALLWERKSTATT – EIN TOLLES ANGE-
BOT FÜR KINDERGÄRTEN UND GRUNDSCHU-
LEN IM LANDKREIS CALW
Die Abfallwirtschaft Landkreis Calw setzt auf die 
spielerische Beschäftigung der Kinder mit dem 
Thema Abfall und bietet daher für Kindergärten 
den Themenkoffer „Mit Kindern Abfall erleben“ und 
für Grundschulen den Themenkoffer „Abfall-Werk-
statt“ mit 16 Lernstationen an. Erzieherinnen und 
Erzieher sowie Lehrerinnen und Lehrer erhalten 
in den jeweiligen Koffern ein Komplett-Paket, wie 
das Thema Abfall in Ihrer Einrichtung oder im Un-
terricht erarbeitet werden kann. Die Themenkoffer 
können kostenfrei von der Abfallwirtschaft ausge-
liehen werden. Weitere Informationen stehen auf 
der Website www.awg-info.de. 

WARUM WERDEN DIE 
GEBÜHREN ERHÖHT?
Die Behältergebühren waren seit 2021 stabil, die 
Jahresgebühren seit 2023. Seitdem konnte aufgrund 
günstiger Rahmenbedingungen eine Erhöhung ver-
mieden werden. Die jetzt im Jahr 2026 anstehende 
Gebührenerhöhung resultiert im Wesentlichen aus 
den drei folgenden Bereichen: 

1. PERSONALKOSTENSTEIGERUNGEN  
Seit 2021 werden bis Ende 2026 die Personalkosten 
aufgrund der Tarifsteigerungen um knapp 24 % ge-
stiegen sein.

2. SACHKOSTENSTEIGERUNGEN  
Der Verbraucherpreisindex ist seit 2021 in Deutsch-
land zum Stand Juni 2025 um 21,8 % gestiegen. Für 
das Jahr 2026 wird eine weitere Steigerung um 2 %- 
Punkte erwartet.

3. BRENNSTOFFEMISSIONSHANDELSGESETZ 
Durch das vom Bund eingeführte Brennstoffemis-
sionshandelsgesetz wird eine CO2Abgabe bei der 
Verbrennung von Restabfall erhoben. Der Land-
kreis Calw ist Mitglied im Zweckverband RBB, des-
halb wird der Restabfall im dortigen Restmüllheiz-
kraftwerk in Böblingen verbrannt. Dies führt zu 
deutlichen Mehrkosten bei der Restabfallentsor-
gung. Durch gesetzliche Vorgaben bleibt für die 
Entsorgung des Restabfalls quasi nur die thermi-
sche Verwertung (Verbrennung) übrig. Somit gibt 
es für den Landkreis Calw auch keine Möglichkeit, 
diese Abgabe zu vermeiden.

INTERNET VERSCHENK- UND TAUSCHBÖRSE
Seit mittlerweile 15 Jahren ist die kostenlose Ver-
schenk- und Tauschbörse der Abfallwirtschaft 
Landkreis Calw online. Unter www.awg-info.de 
findet man sofort den Link. Tausende gebrauch-
te Gegenstände wurden seit 2011 getauscht oder 
verschenkt. 

SMARTPHONE-APP
Müllabfuhr verpasst? Das passiert mit der 
AbfallinfoCW-App nicht mehr. Wer kein Smart-
phone nutzt, kann sich auch auf der Webseite 
www.awg-info.de bei „Unser Abfallwecker“ für 
eine E-Mail-Erinnerung eintragen. Die App kann 
aber noch mehr: Sie zeigt die Standorte der Recy-
clinghöfe, Infos wo was entsorgt werden kann, 
Ansprechpartner zu Entsorgungsfragen und die 
aktuellsten Meldungen der Abfallwirtschaft. 

Nutzen Sie den kostenlosen
Erinnerungsservice per Smart-
phone-App oder E-Mail!

Kostenlose Servicenummer 0800 30 30 839
Die Abfallberatung beantwortet über diese Service- 
nummer jährlich ca. 60.000 Anfragen. 

WILDER MÜLL UND AKTION SAUBERE 
LANDSCHAFT
Die Abfallwirtschaft Landkreis Calw unterstützt 
seit vielen Jahren stattfindende Aktionen zur Ein-
sammlung von wildem Müll. Zudem sammelt sie 
selbst auch wilden Müll im Landkreisgebiet ein. 
Leider ist seit dem Jahr 2020 fast eine Verdreifa-
chung der eingesammelten Menge zu beobach-
ten, 2025 werden es deutlich über 200 Tonnen 
sein. Und die Tendenz ist weiter steigend. Die 
reinen Entsorgungskosten des wilden Mülls mit 
teils wasser- und bodengefährdenden Stoffen aus 
der Landschaft des Landkreises betragen 2025 
ca. 50.000 €. Hinzu kommt noch der Aufwand 
des Sammelns und des Transportes. Wald- und 
Flurputzeten im Rahmen der Aktion „Saubere 
Landschaft“ werden mit Handschuhen und Rest-
abfallsäcken unterstützt, zudem erhalten die Or-
ganisatoren einen Verpflegungszuschuss. Jedes 
Jahr werden um die 30 Aktionen mit über 7.000 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern unterstützt.

WAS BEDEUTET DAS 
IN ZAHLEN?
Ein Haushalt mit einer Person muss 2026 bei den 
Jahres- und Behältergebühren durchschnittlich ca. 
16,50 € mehr bezahlen, einer mit 2 Personen ca. 
18,90 € und ein Haushalt mit 3 und mehr Personen 
ca. 19,60 € mehr pro Jahr.

BEISPIELRECHNUNG 
		  Gebühr 	 Gebühr
		  bisher	 2026

	 Jahresgebühr	 63,72 €	 73,80 €

	 Leerungsgebühr 

	 Biotonne 60l	 36,60 €	 41,52 €

	 5 Leerungen 

	 Restabfalltonne 60l	 20,70 €	 22,20 €	

	 Gesamt	 121,02 €	 137,52 €

	 Jahresgebühr	 106,32 €	 118,20 €

	 Leerungsgebühr 

	 Biotonne 60l	 36,60 €	 41,52 €

	 7 Leerungen 

	 Restabfalltonne 60l	 28,98 €	 31,08 €	

	 Gesamt	 171,90 €	 190,80 €

	 Jahresgebühr	 127,56 €	 139,56 €

	 Leerungsgebühr 

	 Biotonne 60l	 36,60 €	 41,52 €

	 9 Leerungen 

	 Restabfalltonne 60l	 37,26 €	 39,96 €	

	 Gesamt	 201,42 €	 221,04 €

Nach mehreren Jahren Stabilität ist nun in 2026 wieder eine 
Erhöhung der Jahres- und Behältergebühren notwendig, die 
durchschnittlich 10,8 % betragen wird. Die Behältergebühren 
wurden zuletzt vor fünf Jahren erhöht, die Jahresgebühr ist 
seit 2023 stabil geblieben. Aber selbst ein striktes Kostenma-
nagement konnte die in den vergangenen Jahren gestiege-
nen Preise und Personalkosten nicht mehr ausgleichen. 
Im Folgenden sind die neuen Gebühren, Hintergründe 
der Erhöhung und auch Fallbeispiele für einzelne Haus-
haltsgrößen aufgeführt.

+

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, eine Cont-
ainer Rallye auf einem Recyclinghof durchzuführen 
und so vor Ort live in das Thema Abfall einzusteigen. 

Interessenten können zur Terminvereinbarung eine 
Mitteilung per Mail an die abfallberatung@awg-in-
fo.de schicken. 

ABFALLWIRTSCHAFT IST GELEBTER 
KLIMA- UND UMWELTSCHUTZ
Eine gute Abfallwirtschaft schützt das Klima und 
die Umwelt. Bestes Beispiel dafür ist die innovative 
Bioabfallvergärungsanlage in Neubulach-Ober-
haugstett. Dort werden alle Bioabfälle verarbeitet, 
die im Kreis anfallen. Ergebnis: Die dadurch ent-
stehenden 4.200 Megawattstunden Strom pro Jahr 
können ca. 1.200 Haushalte mit Strom versorgen. 
Das zusätzlich entstehende flüssige Gärprodukt 
enthält keinen Kunststoff mehr und wird zur Dün-
gung der Felder in der Landwirtschaft eingesetzt.

Zusätzlich ist auf der ehemaligen Deponie in Ober-
haugstett eine Photovoltaikanlage installiert, 
deren Leistung ausreicht, noch einmal ca. 350 
Haushalte mit Strom zu versorgen. Beide Anlagen 
zusammen ersparen der Umwelt einen Eintrag von 
ca. 2.500 CO2 pro Jahr.

Auch ein hochwertiges Trennsystem, wie es im 
Landkreis Calw existiert, hilft die Umwelt zu entlas-
ten. Je besser Materialien getrennt erfasst werden, 
desto besser können diese auch recycelt werden. 
Und das funktioniert im Landkreis Calw präch-
tig, wie die alljährliche Abfallbilanz des Ministeri-
ums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Ba-
den-Württemberg zeigt. So wenig Restabfall wie 
hier im Kreis fällt in Baden-Württemberg nirgends 
an. Zusätzlich ist er bei der Erfassung der Wertstof-
fe wie beispielsweise Papier und Glas regelmäßig 
in der Spitzengruppe. Das spart Energie und Roh-
stoffe - und das natürlich auch dank der Mithilfe 
aller Bürgerinnen und Bürger!  

Container-Rallye

ABFALLGEBÜHREN 2026
GEBÜHREN, HINTERGRÜNDE DER ERHÖHUNG UND FALLBEISPIELE
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